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Realität Trotzdem hat die Statthalterei von Böhmen mit Ent
ſcheidung vom pri 1904, 3754 erklärt, daß ſie mit Rückſicht
auf die Geringfügigkeit der Forderung der Religionskirche mn B, welche
ihr tatf nicht bezahlt wurde, von der weiteren Verfolgung dieſer

ſchreibung desAngelegenheit Umgang zu nehmen und die Ab
erwähnten Kirchenkapitals nachträglich z u genehmigen noe
Ob dieſe Entſcheidung M Geſetze begründet iſt, iſt aus der gegebenen
Erörterung klar

Aus dem Geſagten erhellt, wie wichtig * ſei, daß Obligationen
ber dargeliehene Kirchenkapitalien gehörig verfaßt und die Forderungen
verſchiedener Patronatskirchen auf einer Obligation kum iert
werden, eil bei einer ſpäteren Löſchungserklärung eine eilforderung,
wie * der beſprochene Fall klar beweiſt, leicht überſehen und
die betreffende, der Geſam tforderung mit threr Teilforderung
partizipierende Kirche in threm Vermögensſtande mitunter bedeutend
geſchädigt werden könnte Sowohl nach älteren Verordnungen als
auch nach der Beſtimmung des des oben zitierten Staatsgeſetzes
vom Mai 1874, ſoll das Vermögen der Kirchen und kirchlichen
Anſtalten von dem Pfründenvermögen ef nd rt und ab
dert verwaltet und verrechnet werden, was offenbar auch von
dem Vermögen der einzelnen Kirchen als juriſtiſcher Perſonen ſeine
Geltung hat (vergl. die vom Oktober 1858; Entſcheidung des

Miniſteriums für Kultus und Unterricht vom 2 Mai 1874,
311 Erlaß der Statthalterei von Böhmen vom September

1880, 40400). Hieraus olg ferner, daß die bei Anſchaffung von
vinkulierten Staatsobligationen noch immer vorkommende Kumulierung
verſchiedener Kirchenkapitalien oder Kirchenkapitalien mit Stif
tungskapitalien geſetzli unzuläſſig iſt, teils, weil ſie V
Irrungen nur 5 EI nia gibt, Ei weil ſie die Verwaltung
und gehörige Verrechnung dieſer Kapitalien und Behebung der ent
allenden Intereſſen erſchwer Alſo 57  ara pacta, 0⁴1 amiei“.

Königgrätz. Dr Ant Brychta
(Abſolvieren propter diffamationemꝰ) In

manchen Diözeſen, wie auch in jener von Linz, iſt eS Sitte,
wenigſtens in den Landgemeinden, daß die (CUte nach den Ständen
zur Oſterbeichte einberufen werden, und zwar wiederum nach „Ort⸗
chaften (Fraktionen). Es hat dies er ſein Utes, inſofern nämlich
dadurch die Beichtväter vor Ueberbürdung bewahrt leiben und ſo
auch zum Beichthören ſelbſ ſich mehr Zeit erübrigen, omi auch
dasſelbe gründlicher nehmen können, was 10 bei den noch jugend⸗
lichen Beichtkindern geradezu notwendig iſt Es hat dieſer rau
aber auch wieder ſein Nachteiliges, inſofern nämlich hier bei einer
Verweigerung der Abſolution eine diffamatio leichter möglich iſt als
ſonſt, ein Umſtand, der wieder zur olge hat, daß auch mancher Beicht⸗
Qater mit dem Abſolvieren weit freigebiger iſt, als eS und für
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ſich nach den Grundſätzen der Moral und Paſtoral geſtattet Are  2
Exiſtiert doch ſogar vielfach die Anſicht, man mu QAus dem
gegebenen Umſtande geradezu immer abſolvieren. Und uin der Tat
hat dieſe Anſicht ſich auch Beſtechendes. Nehmen wir 0
eS ſind einem beſtimmten Tage die Jünglinge von mehrerenOrtſchaften, die noch dazu einander benachbart ſind, zur Oſterbeichteeinberufen. Es ſind alſo threr nUur wenige. Dieſer oder jener „Burſche!geht nun beim „Beichtamte“ nicht zur Kommunion. Dies muß natürlichauffallen und begründeten Verdacht Erregen. Obwohl alſo hier eine
Diffamierung leichter als on vorkommen kann, ſo glaube ich doch,daß mancher Beichtvater dies bezüglich gar ängſtlich iſt und
infolgedeſſen auch da abſolvieren dürfen glaubt, n ein
Nichtabſolvieren nicht bloß angezeigt, ſondern ſogar notwendig *  .

wenn ein Pönitent ſchon jahrelang eine Bekanntſchaft Unter⸗
hält, die EL trotz der chon wiederholt gemachten Verſprechen bishernie aufgegeben hat Ein ſolcher verdient keinen Glauben mehr, magauch gelegentli der Oſterbeichte dem Beichtvater die heiligſtenVerſprechungen machen Auch der Umſtand, daß ETL nuLr einmal Im
ahre zu den Sakramenten geht, EL iſt nämlich eln ſtrammer„Oeſterling“, verdient keine Rückſicht; denn on würde man
unſerem OCCasionarius nie jene ittel anwenden können, das viel
leicht noch einzig und allein imſtande iſt, ihn zUum Aufgeben der
nächſten Gelegenheit zu wingen, die Verweigerung der Abſolution.
„Aber die diffamatio! Man wird ihn halt doch ſoviel als möglichdiſponieren en müſſen, und enn ‘eS ernſtlich verſpricht,
von nun die Gelegenheit aufgeben wollen, ſo iſt EL 10 hie
t uUnC diſponiert, und man kann ruhig ſein Für das, was EL
ſpäter tut, kann man 10 ni Zugegeben! ber daß bei einem
ſolchen Vorgehen die 0CCasio Droxima nicht aufgegeben wird, iſtebenſo Er und gewiß als iſt Wie da ein El
aQater noch ruhig ſein kann, iſt wohl er begreiflich rlaube
mir hier noch anzuführen, was In Ezug auf die In unſerem Falle
ſo gefürchtete AlMatl0o des Pönitenten dem Schreiber dieſer Zeilen
gegenüber ein erfahrener Landſeelſorger, bei dem ich gelegentli der
Oſterbeichte einmal In Aushilfe war, emerkte „Pater“, agte 7
„wegen etwaigen diffamatio. enn Sie glauben, einem Pöni⸗
tenten die Abſolution verweigern 3 müſſen brauchen Sie keine
orge zu Aben Wenn man ſich eben ſelbſt chon einmal diffamiert
hat, kann man auch nicht mehr diffamiert werden. Was die lieder  2
lichen Burſchen und Weibsperſonen ſind, lauben Sie eS mir, die
ſind 10 bei den anderen doch ſchon als ekannt Sie machen
10 oft ſelbſt kein Hehl Qaus thren Bekanntſchaften und erzählen die
dabei vorgekommenen inge offen und ohne Scham In den einzelnenOrtſchaften enn infolge des nahen Beiſammenſeins jeder Burſcheden andern nach ſeiner moraliſchen Aufführung, und was recht die
en ſind, die weiß ohnehin faſt die Gemeinde. Niemand
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wird ſich alſo wundern enn dieſer oder jene nicht losgeſprochen
wurde Vielleicht dürfte dieſe Bemerkung unſeres Landſeelſorgers
manchem allzu ängſtlichen Beichtvater behufs des Abſolvieren
Nichtabſolvieren unſerem Falle einiger Beruhigung dienen
Anſtatt Pönitenten ſeinem 9  12 Rufe zu ſchaden hat hier
die denegatio absolutionis iellei ogar das Ute daß die eUte
wenigſtens ehen daß nicht alle „Jungfrauen und Konku  ·
binarier und Enthaltſame“ auf gleiche Weiſe behandelt werden was
den Uten nur zur Genugtuung gereichen kann, den E  en, aber
noch nicht ganz Verdorbenen, Enne heilſame Ur vor dem Laſter
einflößen wird

(Giltigkei einer vor dem Standesbeamten
Regensburg geſchloſſenen Zivil⸗Miſch Ehe Ein gebürtiger
Oeſterreicher QAus Wien katholiſ hat zu Regensburg vor dem
Stande  eamten Eene Zivil Miſch Ehe mit Proteſtantin Qus
Hamburg 12 ſich erſt Tage zu Regensburg aufhielt 9e chloſſen
und bittet daß eine Ehe vor dem Orum der katholiſchen Ir
für ungiltig Tklärt werde weil dieſem Falle das Ehehindernis
der Klandeſtinität bwalte und die declaratio Benedictina auf Bayern
ni ausgedehnt werden dürfe weil enn auch die ivilehe der
Proteſtanten Regensburg giltig ware eine Frau doch niemals
die proteſtantiſche —37 beſucht habe Qher zur proteſtantiſchen Ge⸗
meinde 3 Regensburg nicht gerechnet werden dürfe, eil elde
Eheleute nuLr die Ab icht gehabt hätten die für die bürgerliche E  18  2
giltigkeit erforderliche Formalität 3u erfüllen die rechtsgiltige
auflösliche Eheeinwilligung 0 erſt ſpäter vor dem katholiſchen
Pfarrer geſchehen ſollen was jedo aus Berufsrückſichten mim
wieder aufgeſchoben wurde Nach zwei Jahren verließ die Frau den
Mann wanderte nach Amerika aus und ſoll ſich dort wieder ver.
ehelicht Aben ES en  E die rage Kann leſe Ehe für Ungiltig
erklärt werden, damit der katholiſche eil zu Ehe
ſchreiten könne?

Was vor allem die zivilrechtliche Giltigkeit der Ehe anbelangt,
ſo wurde dieſelbe nach den beigebrachten Aufgebots⸗ und Ehefchließungs  2
Be cheinigungen vor dem Standesamte zu Regensburg aller geſetz
en Form eſchlof ſie ird aher nach des allgem bürg
Geſetzbuches auch Oeſterreich für giltig angeſehen zuma der
atholiſche Eeil Eln Ehezertifikat vom Wiener Magiſtrate vor der
Eheſ

ießung beigebracht hat

Ob kirchlicherſeits dieſem Falle das Ehehindernis der
Klandeſtinität vorhanden ſei, äng davon ab ob das Dekret Tametsi
zu Regensburg verkündet und ann EeS An ehung des proteſtan⸗
tiſchen Teiles verkündet wurde Gaſpari ſagt diesbezüglich (Tract
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